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Es gibt im Abiturverfahren eine Verschwiegenheitspflicht. Die erstreckt sich auch auf die
mündlichen Prüfungen. Für NRW gilt hier §27 APO-GOSt.
Ich könnte mir vorstellen, dass NACH dem Abschluss des Abiturverfahrens eine "Aussprache"
möglich ist, nicht aber während des laufenden Verfahrens.

Gruß
Bolzbold

1https://www.lehrerforen.de/thread/40668-schweigepflicht-nach-abiturpr%C3%BCfung/?postID=364850#post364850

https://www.lehrerforen.de/thread/40668-schweigepflicht-nach-abiturpr%C3%BCfung/?postID=364850#post364850

